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Beschluss  

des Präsidiums des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen 

1. Änderung der Geschäftsverteilung 2026  

 

I.   

Folgende Umstände erfordern eine Änderung der Geschäftsverteilung 2026: 

 

a) VPrOLG Dr. Florstedt übernimmt mit einem AKA von 0,5 den Vorsitz im 4. Zivilsenat. 

b) ROLG Dr. Böger verlässt aufgrund seiner Ernennung zum Richter am 

Bundesgerichtshof das Oberlandesgericht mit Ablauf des 31.03.2026. 

c) RAG Hase und RLG Niehaus verlassen nach Beendigung ihrer Erprobung am 

31.03.2026 das Oberlandesgericht. 

d) R’inAG Dr. Nicoley und R’inAG Blachetta wechseln zum Zwecke der Erprobung zum 

01.04.2026 an das Oberlandesgericht. 

e) ROVG Traub tritt mit Ablauf des 31.03.2026 in die passive Phase seiner Altersteilzeit. 

Die Senatorin für Justiz und Verfassung hat zum 01.04.2026 RinOVG Dr. Nina Koch 

zum verwaltungsgerichtlichen Mitglied des Senats für Baulandsachen des 

Oberlandesgerichts bestellt. 

 

II.  

Die Geschäftsverteilung 2026 wird mit Wirkung zum 01.04.2026 wie folgt geändert: 

 

1. In Lit. „A. Besetzung der Senate“, „4. Zivilsenat, Vorsitzender“ und „2. Strafsenat, 

Vorsitzender“ und „Senat für Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen, stellv. 

Beisitzer“ werden die Buchstaben N.N. durch „VizePräsOLG Dr. Florstedt“ ersetzt. 

 

2. In  Lit. „A. Besetzung der Senate“ „1.Zivilsenat“ werden die Worte „ROLG Dr. 

Böger“ durch „N.N.“ und die Worte „RAG Hase“ durch „R’inAG Blachetta“ ersetzt 

 

3. In  Lit. „A. Besetzung der Senate“ „2.Zivilsenat“ lautet die Regelung zu den Vertretern wie 

folgt: 

„Vertreter:  
in ungeraden Kalenderwochen: 1. R’inAG Blachetta; 2. R’inAG Dr. Nicoley, 3. N.N. 
in geraden Kalenderwochen: 1. R’inAG Dr. Nicoley, 2. R’inAG Blachetta, 3. N.N. 
(der 2. und 3. Vertreter sind berufen im Falle der Verhinderung des mit niedriger Ziffer 
genannten Vertreters) sodann (jederzeit) die Beisitzer des 3. Zivilsenats“ 
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4. In Lit. „A. Besetzung der Senate“, „4.Zivilsenat“ werden die Worte 
 

„Beisitzer ROLG D. Hoffmann 
 

ROLG D. Hoffmann ist Beisitzer nur für die ab 01.10.2025 eingegangenen und 
weiter eingehenden UF-Sachen mit der Endziffer 4 und für die WF-Verfahren, die 
mit den Verfahren zu dieser UF-Endziffer im Sachzusammenhang stehen, sowie 
hinsichtlich des am 30.9.2025 vorhandenen Bestands für die UF-Sachen mit der 
Endziffer 4, für die bisher VPrOLG Dr. Haberland als Berichterstatter zuständig war 
und für das Verfahren 4 UF 78/25, für das ebenfalls bisher VPrOLG Dr. Haberland 
als Berichterstatter zuständig war, sowie für die WF-Verfahren, die mit diesen 
Bestandsverfahren im Sachzusammenhang stehen.    An der Vertretung im 4. 
Zivilsenat nimmt ROLG D. Hoffmann nur im Rahmen der anderweitig im 
Geschäftsverteilungsplan geregelten Vertretung teil.“ 
 

gestrichen 
 

5. In Lit. „A. Besetzung der Senate“, „4.Zivilsenat“ lautet die Regelung zur Vertretung: 

„Vertreter: die Beisitzer des 5. Zivilsenats, sodann die Vorsitzende des 5. Zivilsenats“ 

 

6. In Lit. „A. Besetzung der Senate“ „Senat für Baulandsachen“ werden die Worte ROVG 

Traub durch die Worte R’inOVG Dr. Koch ersetzt. 

 

7. In Lit. „A. Besetzung der Senate“ „6.Zivilsenat (Commercial Court) lautet die Besetzung 

wie folgt: 

Vorsitzender  VROLG Dr. Pellegrino  
Beisitzer, stellv. Vorsitzender  R´inOLG Martin 
Beisitzerin  ROLG Dr. H. Hoffmann 
Vertreter:  N.N. 

 

8. In  Lit. „A. Besetzung der Senate“ „Senat für Baulandsachen“ und „1. Strafsenat“ werden 

die Worte „ROLG Dr. Böger“ durch die Worte „R’inOLG Martin“ ersetzt. 

9. In  Lit. „A. Besetzung der Senate“, „1. Strafsenat“ werden die Worte „RLG 

Niehaus“ durch die Worte „R’inAG Dr. Nicoley“ ersetzt. 

10. In Lit. „A. Besetzung der Senate“ „2.Senat für Notarsachen“ werden die Worte „ROLG 

Dr. Böger“ durch „ROLG Dr. Hoffmann.“ ersetzt.5.  Lit. B. III. 1 b) Satz 1 lautet wie folgt: 

„Für jede UF-Sache erhalten der 4. und  der 5. Zivilsenat im U-Turnus eine Gutschrift 

von 0,75; für jede WF-Sache im W-Turnus eine Gutschrift von 1,0“.   
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11. In Lit. B. III. c) gilt für U- und W-Sachen folgender Turnus:  

 

Turnuskreis U-Sachen 

Senat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ZS  X  X  X  X  X  X 

2. ZS       x      

3. ZS  X X X X X  X X X  X 

4. ZS   X    X     X 

5. ZS       X      

 

Turnuskreis W-Sachen  
 

Senat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ZS  X  X  X    X  X 

2. ZS             

3. ZS  X X X X X  X X X X X 

4. ZS   X    X     X 

5. ZS       X      

 

X = keine Zuteilung,  

Änderungen sind grau hinterlegt 

 

 

12. In Lit. D. wird die Ziff. 6 gestrichen. 

  

 

Bremen, den 18.03.2026 

 

 

Wolff 

 

Dr. Böger 

 

D. Hoffmann 

 

 

 

Dr. Kramer 

 

Küchelmann 

 


